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1. Einleitung 

Im Folgenden werden – nach einem rechtlichen Überblick zur Datenübermittlung durch Verfas-
sungsschutzbehörden (unter 2.) – die relevanten bundesrechtlichen Vorschriften und ihre Vo-
raussetzungen näher erläutert, nach denen das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Verfas-
sungsschutzbehörden der Länder ermächtigt oder sogar verpflichtet sind, Informationen bzw. Da-
ten zum einen an Staatsanwaltschaften und zum anderen an Regierungen der Länder zu übermit-
teln (dazu unter 3. bis 5.). Außerdem wird dargelegt, ob und gegebenenfalls inwieweit Landesre-
gierungen Informationen, die Verfassungsschutzbehörden an sie übermittelt haben, nach Bundes-
recht weiter an Staatsanwaltschaften übermitteln dürfen (dazu unter 6.). Landesrechtliche Vor-
schriften sind kein Gegenstand dieser Arbeit. 

2. Rechtlicher Überblick 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angele-
genheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesver-
fassungsschutzgesetz - BVerfSchG)1 ist Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten 
und Unterlagen, über im Gesetz näher beschriebene sicherheitsrelevante Bestrebungen und Tätig-
keiten zu sammeln und auszuwerten. Laut der Begründung des Gesetzesentwurfs ist „Informatio-
nen“ 

  der Oberbegriff, der sowohl personenbezogene als auch sachbezogene Informationen umfaßt. 
Für Informationen mit Dateibezug verwendet der Entwurf den Begriff Daten.2  

Für die Übermittlung von Informationen und Daten an und durch die Verfassungsschutzbehör-
den finden sich spezielle Regelungen in §§ 17 bis 23 BVerfSchG, sowohl für die einseitige Initia-
tiv- bzw. Spontanübermittlung von Amts wegen als auch für die Übermittlung infolge eines Ersu-
chens.3 Da bei der behördlichen Übermittlung von personenbezogenen Daten in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG)4 in seiner 
Ausprägung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen wird,5 bedarf dies nach 
der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einer „(verfassungsmäßigen) ge-
setzlichen Grundlage, aus der sich die Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkungen 

 

1 Bundesverfassungsschutzgesetz vom 20.12.1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), zuletzt geändert am 19.12.2022 (BGBl. I 
S. 2632). 

2 BT-Drs. 10/4737, S. 51. 

3 Näher zur Unterscheidung Siems, in: Dietrich/Eiffler, Handbuch des Rechts der Nachrichtendienste, 2017, § 7 
Rn. 13. 

4 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer   
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert am 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

5 Grundlegend BVerfGE 65, 1 (42 ff.). 

https://dserver.bundestag.de/btd/10/047/1004737.pdf
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klar und für den Bürger erkennbar ergeben und die damit dem rechtsstaatlichen Gebot der Nor-
menklarheit entspricht“.6 

Die einfachgesetzliche Gestaltung der Übermittlung von personenbezogenen Informationen und 
Daten durch Verfassungsschutzbehörden ist besonders geprägt durch die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts. So beschreibt das Bundesverfassungsgericht den Vorgang der Daten-
übermittlung infolge eines Ersuchens als einen zweigliedrigen Vorgang („Doppeltür-Grundsatz“): 

  Bei der Regelung eines Datenaustauschs zur staatlichen Aufgabenwahrnehmung ist […] zwi-
schen der Datenübermittlung seitens der auskunftserteilenden Stelle und dem Datenabruf sei-
tens der auskunftsuchenden Stelle zu unterscheiden. Ein Datenaustausch vollzieht sich durch 
die einander korrespondierenden Eingriffe von Abfrage und Übermittlung, die jeweils einer 
eigenen Rechtsgrundlage bedürfen. Der Gesetzgeber muss, bildlich gesprochen, nicht nur die 
Tür zur Übermittlung von Daten öffnen, sondern auch die Tür zu deren Abfrage. Erst beide 
Rechtsgrundlagen gemeinsam, die wie eine Doppeltür zusammenwirken müssen, berechti-
gen zu einem Austausch personenbezogener Daten.7 

Danach sind sowohl eine Rechtsgrundlage für die Abfrage als auch eine für die Übermittlung 
selbst erforderlich. Bei Spontanübermittlungen übermittelt eine Behörde Informationen von 
Amts wegen, sodass insoweit kein zweigliedriger Vorgang im erläuterten Sinn vorliegt und folg-
lich auch nicht zwei Rechtsgrundlagen erforderlich sind.8  

Des Weiteren kommt dem Bundesverfassungsgericht zufolge bei der Bewertung der Verhältnis-
mäßigkeit der Übermittlungsregelungen dem Grundsatz der Zweckbindung sowie dem Kriterium 
der hypothetischen Datenneuerhebung besondere Bedeutung zu:  

  Erlaubt der Gesetzgeber eine weitere Nutzung der Daten – wie eine Datenübermittlung – auch 
zu anderen Zwecken als denen der ursprünglichen Datenerhebung, liegt eine Zweckänderung 
vor. Dabei ist sicherzustellen, dass dem Eingriffsgewicht der Datenerhebung auch hinsicht-
lich der neuen Nutzung Rechnung getragen wird […]. Dies richtet sich, jedenfalls, wenn die 
Daten mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wurden, nach dem Kriterium der hypo-
thetischen Datenneuerhebung (1). […] 

  (1) Das Kriterium der hypothetischen Datenneuerhebung dient dazu, sicherzustellen, dass 
dem Eingriffsgewicht der Datenerhebung auch hinsichtlich der neuen Nutzung Rechnung ge-
tragen wird […]. Danach kommt es darauf an, ob die entsprechenden Daten nach verfassungs-
rechtlichen Maßstäben auch für den geänderten Zweck mit vergleichbar schwerwiegenden 
Mitteln neu erhoben werden dürften […]. Das bemisst sich danach, ob der empfangenden 
Stelle unter den gegebenen Bedingungen eine eigene Befugnis eingeräumt werden dürfte, die 
Daten mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln wie dem ersten Eingriff erneut zu erheben. 

 

6 BVerfGE 65, 1 (44). 

7 BVerfGE 130, 151 (184), Hervorhebungen des Verfassers. Ausführlich dazu Bäcker, in: Dietrich/Fahrner/Ga-
zeas/v. Heintschel-Heinegg, Handbuch des Sicherheits- und Staatsschutzrechts, 2022, § 29 Rn. 6. 

8 Siems, in: Dietrich/Eiffler, Handbuch des Rechts der Nachrichtendienste, 2017, § 7 Rn. 16. 
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Danach sind Anforderungen sowohl an den Rechtsgüterschutz als auch an die Eingriffs-
schwellen, hier in Form von Übermittlungsschwellen, zu stellen […]. Die neue Nutzung der 
Daten muss also zum einen dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Strafta-
ten solchen Gewichts dienen, dass dies eine Neuerhebung durch die empfangende Stelle mit 
vergleichbar schwerwiegenden Mitteln wie die vorangegangene nachrichtendienstliche Über-
wachung rechtfertigen könnte […]. Zum anderen setzt die Übermittlung grundsätzlich einen 
Anlass voraus, der eine ebenso eingriffsintensive Ersterhebung durch die empfangende Stelle 
verfassungsrechtlich rechtfertigen würde […]. Dabei gilt der Grundsatz der hypothetischen 
Datenneuerhebung nicht schematisch abschließend und schließt die Berücksichtigung weite-
rer Gesichtspunkte nicht aus […]. Das Kriterium der hypothetischen Neuerhebung gilt grund-
sätzlich auch für die Übermittlung von Daten durch nachrichtendienstliche Behörden, also 
auch durch eine Verfassungsschutzbehörde […].9 

So sieht im Fall eines Übermittlungsersuchens von personenbezogenen Daten § 17 Abs. 1 BVerf-
SchG zur Wahrung des Zweckbindungsgrundsatzes sowie zur Vermeidung von Kompetenzerwei-
terungen der jeweiligen Behörden vor, dass nur solche Daten übermittelt werden dürfen, die bei 
der ersuchten Behörde bekannt sind, d.h. dieser bereits vorliegen, oder aus allgemein zugängli-
chen Quellen entnommen werden können.10 Ein Ersuchen einer anderen Behörde ermächtigt eine 
ersuchte Verfassungsschutzbehörde also nicht dazu, die erfragten Informationen erst zu beschaf-
fen, soweit sie nicht aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können. 

3. Datenübermittlung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz 

Für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Staatsanwaltschaften durch das Bundes-
amt für Verfassungsschutz sehen § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 BVerfSchG spezielle Regelungen 
vor (siehe 3.1.). Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Landesregierungen durch das 
Bundesamt für Verfassungsschutz ist indes nicht ausdrücklich geregt; einschlägig könnte inso-
weit allenfalls § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG sein, der Datenübermittlungen an „inländische öf-
fentliche Stellen“ regelt (siehe dazu 3.2.). 

3.1. An Staatsanwaltschaften 

Während § 19 Abs. 1 BVerfSchG die Befugnis des Bundesamtes für Verfassungsschutz regelt, per-
sonenbezogene Daten unter anderem auch an Staatsanwaltschaften zu übermitteln (3.1.2.), regelt 
§ 20 Abs. 1 BVerfSchG eine spezielle Übermittlungspflicht des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz unter anderem auch an Staatsanwaltschaften für Informationen in Angelegenheiten des 
Staats- und Verfassungsschutzes von Amts wegen (3.1.1.). 

 

9 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Rn. 121 ff., abrufbar unter: https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html., Hervorhebungen des 
Verfassers. 

10 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 17 Rn. 1. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
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3.1.1. Übermittlungspflicht (§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BVerfSchG) 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BVerfSchG regeln für die Übermittlung von Informationen in Ange-
legenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes an Staatsanwaltschaften Folgendes: 

  1Das Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt den Staatsanwaltschaften […] von sich aus 
die ihm bekanntgewordenen Informationen einschließlich personenbezogener Daten, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übermittlung zur Verhinderung oder Ver-
folgung von Staatsschutzdelikten erforderlich ist. 2Delikte nach Satz 1 sind die in §§ 74a und 
120 des Gerichtsverfassungsgesetzes genannten Straftaten sowie sonstige Straftaten, bei denen 
auf Grund ihrer Zielsetzung, des Motivs des Täters oder dessen Verbindung zu einer Organi-
sation tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß sie gegen die in Artikel 73 Nr. 10 
Buchstabe b oder c des Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind. 

Die Übermittlungspflicht des § 20 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG bezieht sich auf alle dem Bundesamt 
für Verfassungsschutz bekanntgewordenen Informationen, d.h. sowohl sach- als auch personen-
bezogene Daten. Zu berücksichtigen ist, dass die Vorschrift erst Ende des Jahres 2022 Gegenstand 
einer Verfassungsbeschwerde war, auf die das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat, dass 
§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BVerfSchG nicht mit Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG (in-
formationelle Selbstbestimmung als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts) verein-
bar sind, soweit das Bundesamt für Verfassungsschutz zur Übermittlung personenbezogener Da-
ten verpflichtet wird, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wurden.11 Bei „nachrich-
tendienstlichen Mittel“ handelt es sich gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG um „Methoden, Ge-
genstände und Instrumente zur heimlichen Informationsbeschaffung, wie den Einsatz von Ver-
trauensleuten und Gewährspersonen, Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen, Tarnpapiere 
und Tarnkennzeichnen“. Davon abzugrenzen ist die weniger intensiv in Grundrechte eingrei-
fende Informationsbeschaffung aus offenen Quellen, zu der das Bundesamt für Verfassungsschutz 
gemäß § 8 Abs. 1 BVerfSchG ermächtigt ist. 

Bis zu einer Neuregelung von § 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BVerfSchG, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 2023, gelten nach dem Entscheidungsausspruch des Bundesverfassungsgerichts die 
Vorschriften mit der Maßgabe fort, dass die Übermittlung von mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln erhobenen personenbezogenen Daten nur zum Schutz eines Rechtsguts von herausragendem 
öffentlichen Interesse zulässig ist, dem eine Begrenzung auf besonders schwere Straftaten ent-
spricht. Zudem müssen die nach Maßgabe der Entscheidungsgründe in Bezug auf das Kriterium 
der hypothetischen Datenneuerhebung (dazu oben unter 2.) an die jeweilige Übermittlungs-
schwelle zu stellenden Anforderungen erfüllt sein.12 In diesem Zusammenhang führt das Bundes-
verfassungsgericht zur Übermittlung an Strafverfolgungsbehörden aus: 

  Für Maßnahmen, die der Strafverfolgung dienen und damit repressiven Charakter haben, 
kommt es auf das Gewicht der Straftaten an, die der Gesetzgeber in ‒ jeweils näher be-
stimmte ‒ erhebliche, schwere und besonders schwere Straftaten eingeteilt hat […]. Eine 

 

11 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Entscheidungstenor, abrufbar unter: https://www.bundes-
verfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html. 

12 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Entscheidungstenor, abrufbar unter: https://www.bundes-
verfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
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Übermittlung von Daten, die eine Verfassungsschutzbehörde mit nachrichtendienstlichen 
Mitteln erhoben hat, kommt nur zum Schutz eines herausragenden öffentlichen Interesses 
und daher nur zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten in Betracht […]. 

  Als Schwelle für die Übermittlung mit nachrichtendienstlichen Mitteln ersterhobener Daten 
zur Strafverfolgung muss der Gesetzgeber verlangen, dass bestimmte, den Verdacht begrün-
dende Tatsachen vorliegen, was bedeutet, dass insoweit konkrete und in gewissem Umfang 
verdichtete Umstände als Tatsachenbasis für den Verdacht vorhanden sein müssen […]. 
Zwar dürften auch zur Strafverfolgung keine Befugnisse solchen Zuschnitts begründet wer-
den, wie sie dem Verfassungsschutz zustehen und aufgrund derer dieser die zur Strafverfol-
gung übermittelten Informationen erlangt; auch insoweit steht das dem Datenaustausch je-
doch nicht prinzipiell entgegen […].13 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts begrenzen § 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BVerf-
SchG die Datenübermittlung „nicht durchgehend auf den Schutz besonders gewichtiger Rechts-
güter oder die Verfolgung besonders schwerer Straftaten und binden sie nicht an eine hinrei-
chend konkretisierte Gefahrenlage oder an einen durch bestimmte Tatsachen erhärteten Verdacht 
solcher Straftaten“.14 Denn nicht alle Straftaten, auf die die Vorschrift durch Verweis Bezug 
nimmt (§§ 74a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes [GVG]15) seien besonders schwere Straf-
taten. Welche Straftaten im Einzelnen zu den „besonders schweren Straftaten“ gehören, hat das 
Bundesverfassungsgericht zwar nicht näher ausgeführt,16 zählt jedoch Delikte auf, die die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen verfehlten, weil sie einen Strafrahmen von bis zu einem und 
drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vorsehen, wie beispielsweise § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
VereinsG, § 89b StGB oder § 97 Abs. 2 StGB.17 

3.1.2. Übermittlungsbefugnisse (§ 19 Abs. 1 BVerfSchG) 

3.1.2.1. Allgemeines 

§ 19 Abs. 1 BVerfSchG regelt im Unterschied zur Übermittlungspflicht nach § 20 Abs. 1 BVerf-
SchG Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz, personenbezogene Daten nach eige-
nem Ermessen zu übermitteln. Während § 19 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG speziell die Übermittlung 

 

13 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Rn. 136 f., abrufbar unter: https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html, Hervorhebungen des 
Verfassers. 

14 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Rn. 152, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungs-
gericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html. 

15 Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.05.1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geän-
dert am 19.12.2022 (BGBl. I S. 2606). 

16 Vgl. näher zum Begriff „besonders schwere Straftat“ des BVerfG, Unterreitmeier, Informationen der Nachrich-
tendienste: „… Schweigen ist Gold“?, GSZ 2023, 34 (39); Gärditz, Verfassungsschutzverfassungsrecht und Da-
tenübermittlung, GSZ 2022, 161 (167). 

17 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Rn. 155, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungs-
gericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
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von personenbezogenen Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wurden, an ei-
nen näher bestimmten Empfängerkreis (einschließlich der Staatsanwaltschaften) regelt, stellt § 19 
Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG eine allgemeine Befugnis für die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an inländische öffentliche Stellen dar: 

  1Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten, die mit den Mitteln 
nach § 8 Absatz 2 erhoben worden sind, an die Staatsanwaltschaften, […] übermitteln, soweit 
dies erforderlich ist zur 

  1. Erfüllung eigener Aufgaben der Informationsgewinnung (§ 8 Absatz 1 Satz 2 und 3), 

  2. Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person oder 
für Sachen von erheblichem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, 

  3. Verhinderung oder sonstigen Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung oder 

  4. Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung;  

  § 20 bleibt unberührt. 2Im Übrigen darf es an inländische öffentliche Stellen personenbezo-
gene Daten übermitteln, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder der 
Empfänger die Daten zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder 
sonst für erhebliche Zwecke der öffentlichen Sicherheit benötigt. 3Der Empfänger darf die 
übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck ver-
wenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden. 

Wie sich aus dem Wortlaut („darf“) ergibt, sind die Übermittlungsbefugnisse nach § 19 
Abs. 1 BVerfSchG insgesamt ermessensabhängig. Ermessensabhängigkeit bedeutet, dass das 
übermittelnde Bundesamt für Verfassungsschutz die jeweiligen Übermittlungsinteressen im Ein-
zelfall abwägen muss, sowohl die öffentlichen Interessen, d.h. Geheimhaltungsinteressen des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie die Datenübermittlungs- bzw. Berichterstattungsinte-
ressen der Empfängerbehörde, als auch die rechtlich geschützten Individualinteressen der Be-
troffenen, wie vor allem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.18 

§ 19 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG bezieht sich dem Wortlaut nach, wie gesehen, auf „personenbezo-
gene Daten, die mit den Mitteln nach § 8 Abs. 2 erhoben worden sind“, also mit sogenannten 
nachrichtendienstlichen Mitteln. Personenbezogene Daten, die aus offenen Quellen erhoben wor-
den sind, fallen folglich unter § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG, der die Übermittlung „[i]m Übrigen“ 
regelt. Darüber hinaus soll der Auffangtatbestand in Satz 2 nach der Begründung des Gesetzent-
wurfs aber auch für die Übermittlung von Zufallserkenntnissen einschlägig sein, die beim Einsatz 
nachrichtendienstlicher Mittel gewonnen worden sind. Denn Satz 1 sei „gegenständlich auf Er-
kenntnisse beschränkt, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln gezielt gewonnen werden. Fallen 
beispielsweise bei einer Observation Zufallserkenntnisse außerhalb der Maßnahmerichtung an, 

 

18 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 2, 9. 
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gibt es keinen Grund für Übermittlungsrestriktionen im Vergleich etwa mit außerdienstlichen Er-
kenntnissen des eingesetzten Beamten.“19 Dieser einschränkenden Auslegung des Satzes 1, des-
sen Wortlaut sich gerade nicht auf mit nachrichtendienstlichen Mitteln „gezielt“ gewonnene Er-
kenntnisse beschränkt, ist in der rechtswissenschaftlichen Kommentarliteratur gefolgt worden.20  

3.1.2.2. § 19 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG 

Für die Datenübermittlung an Staatsanwaltschaften ist § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BVerfSchG rele-
vant, der die Übermittlung zur „Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung“ regelt. Der 
Begriff „Straftat von erheblicher Bedeutung“ umfasst der Begründung des Gesetzentwurfes zu-
folge 

  neben Verbrechen auch schwerwiegende Vergehen, wenn die Straftat im Einzelfall mindes-
tens dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzurechnen ist, sie den Rechtsfrieden empfind-
lich stört und dazu geeignet ist, das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich zu 
beeinträchtigen (Bundestagsdrucksache 16/5846, S. 40). Hier besteht das herausragende öf-
fentliche Interesse, angesichts der empfindlichen Störung des Rechtsfriedens auch durch eine 
wirksame Strafrechtspflege das Vertrauen der Bevölkerung in die staatliche Gewährleistung 
der strafrechtsgeschützten Rechtsordnung zu sichern.21 

In diesem Zusammenhang ist schließlich die Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu berücksichtigen. § 19 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG war zwar nicht Gegenstand der 
zuvor unter 3.1.1. zitierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Übermittlungs-
pflicht, weil die Vorschrift nicht zulässig zum Gegenstand dieser Verfassungsbeschwerde ge-
macht wurde.22 Das Bundesverfassungsgericht hat dort dennoch allgemein zur Übermittlung von 
personenbezogenen Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wurden, an Strafver-
folgungsbehörden angeführt, dass eine „Übermittlung von Daten, die eine Verfassungsschutzbe-
hörde mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben hat, […] nur zum Schutz eines herausragen-
den öffentlichen Interesses und daher nur zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten in Be-
tracht“ komme.23 § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BVerfSchG lässt eine Übermittlung von personenbezo-
genen Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wurden, an Staatsanwaltschaften 
jedoch schon bei der Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung zu.24 

 

19 BT-Drs. 18/4654, S. 33 (Hervorhebung des Verfassers). 

20 Vgl. Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 1, 3. 

21 BT-Drs. 18/4654, S. 34; in diesem Sinne auch Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 
2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 7. 

22 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Rn. 72, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsge-
richt.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html. 

23 BVerfG, Beschluss vom 28.09.2022 - 1 BvR 2354/13 -, Rn. 136 f., abrufbar unter: https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html, Hervorhebungen des 
Verfassers. 

24 Vgl. allgemein zur Forderung der verfassungsschutzspezifischen Ausgestaltung der §§ 19 ff. BVerfSchG, Gär-
ditz, Verfassungsschutzverfassungsrecht und Datenübermittlung, GSZ 2022, 161 (170). 

https://dserver.bundestag.de/btd/18/046/1804654.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
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3.1.2.3. § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG 

§ 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG enthält eine Übermittlungsbefugnis für personenbezogene Daten, 
die nicht unter § 19 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG fallen. Da sich Satz 1 nach der Begründung des Ge-
setzentwurfs und der Kommentarliteratur auf Daten beschränkt, die gezielt mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln erhoben wurden, können nach Satz 2 also sowohl Daten aus offenen Quel-
len als auch Zufallserkenntnisse aus dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel übermittelt wer-
den (vgl. dazu oben 3.1.2.1.). 

Übermittlungsadressat kann nach § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG jede „inländische öffentliche 
Stelle“ sein, worunter grundsätzlich auch Staatsanwaltschaften zu subsumieren sind.25  

Voraussetzung für die Übermittlung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ist, dass „dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder der Empfänger die Daten zum Schutz der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung oder sonst für erhebliche Zwecke der öffentlichen Si-
cherheit benötigt.“ Für die Datenübermittlung an Staatsanwaltschaften ist insbesondere die 3. Va-
riante relevant, bei der der Empfänger die Daten für erhebliche Zwecke der öffentlichen Sicher-
heit benötigt. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit wird innerhalb der rechtswissenschaftlichen 
Literatur dahingehend verstanden, dass alle Normen erfasst sind, die sowohl präventiv als auch 
repressiv dem Schutz des Staates, seiner Einrichtung und seiner Rechtsordnung dienen sollen.26 
Erhebliche Sicherheitsinteressen forderten einen Rechtsverstoß (begangen oder bevorstehend), 
der strafbewehrt ist und zusätzlich das mittlere Maß von Alltagskriminalität in Form von Verge-
hen minderer Schwere überschreite.27 Darunter fielen nicht zuletzt Hinweise an Strafverfolgungs-
behörden auf Straftaten mit bedeutendem Gewicht. 28  

Soweit man, wie es die Gesetzesmaterialien und die Kommentarliteratur tun, auch mit nachrich-
tendienstlichen Mitteln erlangte Zufallserkenntnisse unter § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG subsu-
miert (siehe oben 3.1.2.1.), wäre zu berücksichtigen, dass nach Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts eine Übermittlung von Daten, die eine Verfassungsschutzbehörde „mit nachrich-
tendienstlichen Mitteln erhoben hat, […] nur zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten in Be-
tracht“ kommt (siehe oben bei 3.1.1. und 3.1.2.2.). Die Übermittlung von Daten an Strafverfol-
gungsbehörden zum Zwecke der Verfolgung von Straftaten, die gerade einmal das mittlere Maß 
von Alltagskriminalität in Form von Vergehen überschreiten, dürfte diesem Erfordernis nicht ent-
sprechen, sofern das Bundesverfassungsgericht mit der Formel „mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln erhoben“ nicht ebenfalls nur „gezielt mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben“ versteht. 

Bei der Datenübermittlung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BVerfSchG ist schließlich nach 
§ 19 Abs. 1 Satz 3 BVerfSchG entsprechend dem Zweckbindungsgrundsatz zu beachten, dass der 
Empfänger die übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem 

 

25 Vgl. zum Begriff der inländischen öffentlichen Stelle Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des 
Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 14 f. und unten bei 3.2. 

26 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 18. 

27 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 18. 

28 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 18. 
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Zweck verwenden darf, zu dem sie ihm übermittelt wurden. Dies setzt voraus, dass die Daten-
empfänger bei einer Übermittlung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz über den jeweili-
gen Zweck im Einzelfall zu informieren sind, damit die Zweckbindung überhaupt sichergestellt 
werden kann.29 Im Fall des Ersuchens einer Datenübermittlung kann sich der Zweck schon aus 
der Anfrage der ersuchenden Behörde ergeben.30 

3.2. An Regierungen der Länder 

Landesregierungen werden als Adressat der Übermittlung personenbezogener Daten durch das 
Bundesamt für Verfassungsschutz nicht ausdrücklich im Bundesverfassungsschutzgesetz er-
wähnt. Allerdings könnte insoweit die bereits zuvor oben unter 3.1.2. angeführte Übermittlungs-
befugnis des § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG einschlägig sein. Dies würde zunächst voraussetzen, 
dass Landesregierungen als inländische öffentliche Stellen qualifiziert werden können.  

Laut der Gesetzesbegründung zu § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG wird für die Definition des Be-
griffs der „öffentlichen Stelle“ auf die Begriffsbestimmung der § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG)31 verwiesen, da die Anwendung durch § 27 BVerfSchG insoweit 
nicht ausgeschlossen ist. Öffentliche Stellen sind danach neben Behörden auch „die Organe der 
Rechtspflege (Gerichte des Bundes und der Länder) und andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Einrichtungen des Bundes und der Länder, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts“.32 Zum Teil werden inländische öffentliche Stellen in 
der rechtswissenschaftlichen Literatur auch als „alle nicht zum Verfassungsschutzverbund gehö-
renden staatlichen Behörden, denen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung oder sonstige hoheit-
liche Aufgaben zur selbständigen Wahrnehmung übertragen sind“, bestimmt.33 

Die Regierung ist nach einem funktionellen Verständnis das oberste Organ und die Spitze der 
vollziehenden Gewalt, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.34 Zum Aufgabenbereich 
der Regierung zählt neben der politischen Führungsfunktion als Teil der Exekutive auch die Lei-
tung und Überwachung des Gesetzesvollzugs.35 Mit Blick auf Verfassungsorgane wird innerhalb 
der rechtswissenschaftlichen Literatur darauf hingewiesen, dass diese als öffentliche Stellen an-

 

29 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 10, 19. 

30 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 10. 

31 Bundesdatenschutzgesetz vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2097), zuletzt geändert am 23.06.2021 (BGBl. I S. 1858; 
2022 I 1045). 

32 BT-Drs. 16/2921, S. 17; Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, BVerfSchG, 2. Aufl. 
2018, § 19 Rn. 14. 

33 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 14. 

34 BVerfGE 9, 268 (282); vgl. zur Bundesregierung Art. 62 GG. 

35 Vgl. zur Bundesregierung nach Art. 62 GG, Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 17. Aufl. 2022, Art. 62 Rn. 1. 

https://dserver.bundestag.de/btd/16/029/1602921.pdf
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zusehen sind, soweit sie Verwaltungsaufgaben und „nicht ihre allein dem Verfassungsrecht un-
terliegenden Aufgaben wahrnehmen“.36 Sofern demnach hoheitlich verwaltende Aufgaben wahr-
genommen werden, könnten Landesregierungen grundsätzlich öffentliche Stellen im Sinne von 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG darstellen. 

Darüber hinaus müssten die weiteren Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG erfüllt 
sein. Das heißt, die Übermittlung gerade an die Landesregierung müsste entweder zur Erfüllung 
der Aufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz erforderlich sein oder die Landesregierung 
müsste die Daten zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder sonst für 
erhebliche Zwecke der öffentlichen Sicherheit benötigen. Die Anwendung der Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG auf die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Landes-
regierungen ist, soweit ersichtlich, in der rechtswissenschaftlichen Literatur oder in der Recht-
sprechung bisher nicht näher erörtert worden. 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird lediglich vereinzelt angeführt, dass die Datenüber-
mittlung „zur politischen Information der Regierung“, d.h. zur Wahrnehmung ihrer außen- und 
sicherheitspolitischen Verantwortung, ohne Übermittlungsschwelle zulässig sei, wenn die Wei-
terleitung an andere Stellen ausgeschlossen ist.37 Begründet wird dies mit dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 19. Mai 2020, in der es zur Übermittlung von Erkenntnissen des 
Bundesnachrichtendienstes wie folgt entschied: 

  Anders liegt es, soweit die Übermittlung von Erkenntnissen aus der strategischen Überwa-
chung an die Bundesregierung allein in ihrer Regierungsfunktion in Frage steht. Wenn es um 
die Information der Bundesregierung zur Wahrnehmung ihrer außen- und sicherheitspoliti-
schen Verantwortung geht und eine Weiterleitung an andere Stellen ausgeschlossen ist, sind 
Anforderungen an einen qualifizierten Rechtsgüterschutz oder an Übermittlungsschwellen 
verfassungsrechtlich nicht geboten.38 

Dieser Ansatz zur Datenübermittlung durch den Bundesnachrichtendienst sei auf den Verfas-
sungsschutz zu übertragen.39 Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts ausschließlich auf die Information der Bundesregierung durch den Bundes-
nachrichtendienst bezieht. Dies kann freilich nicht ohne weiteres auf die Information von Lan-
desregierungen übertragen werden, weil Nachrichtendienste des Bundes zu Landesregierungen 
nicht in demselben Verantwortungsverhältnis stehen, wie zu der Bundesregierung. 

4. Datenübermittlung durch Landesverfassungsschutzbehörden 

§§ 19 und 20 BVerfSchG betreffen sowohl die Datenübermittlungsbefugnisse als auch -pflichten 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz. § 21 Abs. 1 BVerfSchG regelt demgegenüber in Anleh-

 

36 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 19 Rn. 15. 

37 Unterreitmeier, Informationen der Nachrichtendienste: „… Schweigen ist Gold“?, GSZ 2022, 251 (253). 

38 BVerfGE 154, 152 (270 Rn. 223). 

39 Unterreitmeier, Informationen der Nachrichtendienste: „… Schweigen ist Gold“?, GSZ 2022, 251 (253 Fn. 29). 
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nung an § 20 BVerfSchG ausschließlich die Datenübermittlungspflicht durch die Verfassungs-
schutzbehörden der Länder von Amts wegen, unter anderem an Staatsanwaltschaften in Ange-
legenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes: 

  1Die Verfassungsschutzbehörden der Länder übermitteln den Staatsanwaltschaften […] Infor-
mationen einschließlich personenbezogener Daten unter den Voraussetzungen des § 20 
Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 1. 2Auf die Übermittlung von Informationen zwischen 
Behörden desselben Bundeslandes findet Satz 1 keine Anwendung.  

Auch in diesem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht in der unter 3.1.1. zitierten 
Entscheidung zur teilweisen Verfassungswidrigkeit von § 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BVerf-
SchG beschlossen, dass § 21 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG verfassungswidrig ist, soweit die Vor-
schrift zur Übermittlung personenbezogener Daten verpflichtet, die mit nachrichtendienstlichen 
Mitteln erhoben wurden. Die Vorschrift gilt daher ebenfalls längstens bis zum 31. Dezember 2023 
mit der Maßgabe fort, dass eine Übermittlung von mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhobe-
nen personenbezogenen Daten nur zum Schutz eines Rechtsguts von herausragendem öffentli-
chem Interesse zulässig ist, dem eine Begrenzung auf besonders schwere Straftaten entspricht. 
Außerdem müssen die nach Maßgabe ebenfalls der zuvor unter 3.1.1. angeführten Entscheidungs-
gründe an die jeweilige Übermittlungsschwelle zu stellenden Anforderungen erfüllt sein. 

Zu berücksichtigen ist ferner, dass nach § 21 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG die Übermittlungspflicht 
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG nicht für die Informationsübermittlung zwischen Behörden 
desselben Bundeslandes gilt, weil dies von dem jeweiligen Bundesland zu regeln ist.40 Die Über-
mittlungsbefugnisse der Landesverfassungsschutzbehörden sind im Übrigen in den Verfassungs-
schutzgesetzen der Länder geregelt.41 

5. Übermittlungsverbote 

Sowohl bei der Übermittlung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch durch Lan-
desverfassungsschutzbehörden nach den §§ 17 ff. BVerfSchG an Staatsanwaltschaften sowie Lan-
desregierungen sind die ausdrücklich geregelten Übermittlungsverbote gemäß § 23 BVerfSchG zu 
berücksichtigen: 

  Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Abschnitts unterbleibt, wenn 

  1. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, daß unter Berücksichtigung der Art der Informa-
tionen und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das Allgemeininte-
resse an der Übermittlung überwiegen, 

  2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder 

 

40 Bock, in: Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2018, BVerfSchG, § 21 Rn. 6. 

41 Siehe überblicksartig zu landesrechtlichen Vorschriften, Bäcker, in: Dietrich/Fahrner/Gazeas/v. Heintschel-
Heinegg, Handbuch des Sicherheits- und Staatsschutzrechts, 2022, § 29 Rn. 93 ff. 
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  3. besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur 
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

6. Übermittlung von Daten durch Landesregierungen an Staatsanwaltschaften? 

In der Konstellation, dass Landesregierungen nachrichtendienstlich erhobene, personenbezogene 
Daten vom Bundesamt für Verfassungsschutz (§§ 19, 20 BVerfSchG) oder Landesverfassungs-
schutzämtern (§ 21 BVerfSchG) weiter an Staatsanwaltschaften übermitteln wollen, wäre vor al-
lem der Grundsatz der Zweckbindung zu berücksichtigen.42 So regelt besonders § 19 Abs. 1 
Satz 3 BVerfSchG, wie zuvor erläutert, dass der Empfänger die vom Bundesamt für Verfassungs-
schutz übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck 
verwenden darf, zu dem sie ihm übermittelt wurden. 

Als Empfänger der jeweiligen Daten gilt für Staatsanwaltschaften entsprechend dem Kriterium 
der hypothetischen Datenneuerhebung gemäß § 161 Abs. 3 Satz 1 der Strafprozessordnung 
(StPO)43, dass, wenn eine bestimmte Maßnahme nach der Strafprozessordnung nur bei Verdacht 
bestimmter Straftaten zulässig ist, die auf Grund einer entsprechenden Maßnahme nach anderen 
Gesetzen erlangten personenbezogenen Daten ohne Einwilligung der von der Maßnahme betroffe-
nen Personen zu Beweiszwecken im Strafverfahren nur zur Aufklärung solcher Straftaten ver-
wendet werden dürfen, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach der Strafprozessord-
nung hätte angeordnet werden dürfen. 

*** 

 

42 Eine Übermittlungspflicht der Landesregierungen ist bundesrechtlich nicht geregelt. 

43 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), zuletzt geän-
dert am 26.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203). 
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